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Gemeinde Brensbach, Ortsteil Wersau    Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 3 BauGB „Wiesenstraße"

Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB
Art der Nutzung

Mischgebiet

Maß der Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ): 0,5
Zahl der Vollgeschosse: maximal 2

Fläche für Anpflanzungen

Innerhalb der Fläche ist eine mindestens zweireihige geschlossene
Heckenpflanzung aus standortgerechten Laubgehölzen (z.B. gemäß
Vorschlagsliste) anzulegen und im Bestand zu unterhalten.

Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB
i.V.m. § 81 HBO
Gauben

Gauben sind zulässig, wenn deren Gesamtbreite nicht mehr als 60 %
der Dachlänge einnimmt und der Abstand zum Ortgang mindestens
1,5 m beträgt.

Grundstücksfreiflächen

Die Grundstücksflächen, die nicht mit Gebäuden, Stellplätzen und Garagen
mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO überbaut wer-
den, sind als Grünfläche anzulegen und im Bestand zu unterhalten. Mindest-
ens 25 % dieser Flächen sind mit einheimischen und standortgerechten Bäu-
men und Sträuchern (z.B. gemäß Vorschlagsliste) zu bepflanzen und im Be-
stand zu erhalten.

Wandflächen, die an der östlichen Grenze des Grundstückes Flur 6 Nr. 109
stehen, sind vollständig mit geeigneten Rank- oder Kletterpflanzen zu be-
grünen.

Hinweise und Empfehlungen
Vorschlagliste für anzupflanzende einheimische
und standortgerechte Laubgehölze

Acer campestre (Feld-Ahorn)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Cornus alba (Hartriegel)
Cornus mas (Kornelkirsche)
Cornus sanguinea (Gemeiner Hartriegel)
Corylus avellana (Waldhasel)
Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn)
Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)
Hippophae rhamnoides (Sanddorn)
Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster)
Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere)
Rosa canina (Hunds-Rose)
Rubus fruticosus (Wilde Brombeere)
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)

Verfahrensvermerke
Beschluss

Von der Gemeindevertretung am 08.03.2007 beschlossen.

12.03.2007 gez. Georg Stosiek, Bgm.
Datum Unterschrift

Bekanntmachung

Der Beschluss der Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m.
Nr. 3 BauGB wurde gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 15.04.2007
ortsüblich bekanntgemacht.

10.04.2007 gez. Georg Stosiek, Bgm.
Datum Unterschrift
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